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Regierung von Oberbayern • 80534 München · 

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
Herrn Landrat Niedermaier 

· Prof.-Max-Lange-Platz 1 
83646 Bad Tölz 

'KtilJie _r 

oi·~- Regi~~ungspräsidentin 
· von Oberbayern 

München, 25.11.2019 

Unser Zeichen 
23.2-3523-1-19 

· Zuwendungen für Untersuchungen zur Ausweitung von Verbundstrukturen;. 
Vlnt 02· . 

·Vorbereitende Grundlagenstudie zur El'Weiterung des Münchner Verkehrs
und Tarifverbunds (MW) um die Landkreise Bad-Tölz-Wolfratshausen 
·(Süd), Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, 
Mühldorf, Rosentleim, Weilheim-Schongau unci die kreisfreien Städte 
Lands.hut und Rosenheim 

. Anlagen. 
1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

. ' ( 
kommunale Körperschaften (AnBest-K) , 

2. Fragenkatalog . ' 

Sehr geehrter Herr Landrat Niedermaier, 

. die Regierung von Oberbayern erlässt folgenden 

Zuwendungsbescheid: 

· 1. Dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird für die vorbereitende 
Grundlagenstudie zur Erweiterung des Münchner Verkehrs- und Tarif- . 
verbunds (MW) um die Landkreise Bad-Tölz-Wolfratshausen (Süd), 
Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach,· 
Mühldorf, Rosenheim und Weilheim-Schongau. und die kreisfreien 
Städte Land~hut und Rosenheim eine Zuwendung im Rahmen der 
Projektförderung als Anteilfinanzierung (Art. 23 und 44 der Bayeri
schen Haushaltsordnung) in Höhe von 86,56 %, maximal 
7.784.286, -- Euro bewilligt. 
Der dem Zuwendungsantrag vom 13.11.2019 beigefügte Finanzie
rungsplan wird für verbindlich erklärt. 
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2. Die Studie umfasst das Gebiet der Landkreise Bad-Tölz-Wolfratshausen (Süd), 

. Garrnisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, Mühldorf, Rosen

heim und Weilheim-Schcmgau und der kreisfreien Stä.dte Landshut und Rosenheim. 

Der Gesamtfördersatz nach Nr. 1 ergibt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Ausgabenansätze im Förderantrag aus·nachstehenden rechnerischen Fördersätzen 

für die einze;!lnen betroffenen Kommunen, auf die sich die Studie erstreckt: 

Land~reis Bad, Tölz-Wolfratshausen (Süd). 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
Landkreis Landsberg am Lech 
. Landkreis Landshut 
Stadt Landshut . 
Landkreis Miesbach 
Landkreis Mühldorf. 
Landkreis Rosenheim 
Stadt Rosenheim 
Landkreis Weilheim-Schongau 

90,00 % 
.9Q,OO % 
85,05 % 
85,06 % 
85,00 % , ' 
85,42 % 
90,00 % 
85,26 % 
85,ÖO % 
85,81 % 

3. Der Gesamtfördersatz nach Nr. 1 kann sich in Abhängigkeit von den tatsächlichen 
Ausgaben fur den Bereich der einzelnen betroffenen Kommunen unter Beibehaltung 
der jeweiligen rechnerischen Fördersätze ändern. · 

4. · Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haush.~lts-
m.ittel. · · . 

5. · Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

· . Felgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 

1. G~meinsamer Antrag 

a) Die Zuwendung ist.für das Gesamtgebiet der betroffenen Kommunen zu verwen-. 
den. Der Zuwendungsempfänger führt den Ausgleich zwischen· den betroffenen 
Kommunen durch. Er hat spätestens mit Stellung .des ersten Auszahlungsantrages 
eine Vereinbarung zwischen den betroffenen Kommunen über den finanziellen 

· - Ausgleich im Innenverhältnis bei der Regierung von Oberbayern vorzulegen, die 
sich .an den. rechnerischen Fördersätzen für die betroffenen Kommunen· orientieren 
soll. 

b) ·Der Zuwendungsempfänger trägt dafür Sorge, dass die weiteren betroffenen 
Kommunen im Rahmen ihrer Mitwirkung ebenfc;tlls diese Nebenbestimmungen tie-

·. achten. · 

2. Allgeme~ne Nebenbestimmungen 

. . ' 
a) Die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung bei 

· kommunalen Körperschaften (ANBest-K) sind Bestandteil dieses Bescheides und 

-2-



für den Zuwendungsempfänger verbindlich, soweit sich nicht aus den nachstehen
den besonderen Nebenbestimmungen etwas anderes ergibt. 

b) Abweichend von N.r: 1.2 ANBestK sind Überschreitungen. der Einzelansätze um 
mehr als 20 % zulässig, soweit sie ·durch entsprechende Einsparungen. bei ande

. ren Einzelansätzen ausgeglichen _werden können. 

3. Zeitliche Festlegungen 

· a) · Der B.~willigungszeitraum reicht vom 25.11.?019 bis zum 31, Dezember 2024. 

b) Die Gewährung ·der Zuwendung steht unter der' Bedingung, dass die Studie bis 
zum 31.Dezember 2021 beauftragt wird. . 

4. Inhalt 

a) Im Rahmen der Studie .ist zu beachten, dass der Verkehrs- und Tarifverbund alle 
. Verkehrsleistungen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und des allgemei
nen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf dem Gebiet der betroffenen 
Kommunen umfassen muss. 

b) Im Rahmen der Studie ist bei der Erarbeitung des·möglichen Verbundtarifs für das 
.zu-integrierende Gebiet davon auszugehen, dass die durchschnittliche mit den je-l· 
weils auf den Relationen zu erwartenden Fahrgästen gewichtete T.arifergiebigkeit 

·für den SPNV (ausgenommen Ausbildungstarif) mindestens 90 % des Eisenbahn
Nahverkehrst~rifs (Preise für Züge der Produktklaßse C) beträgt, da eine Förde
rung vori Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten jenseits dieser Grenze 
nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

c) Festlegungen. und Bedienungssta.ndards aus aktuellen Nahverkehrsplärien .und 
dem Schienennahverkehrsplan ~es Freistaats sind zu beachten. 

. . . . . . . . 

d) Vorliegende Untersuchungen sind zur Vermeid.urig von Doppelerhebungen in ge
eigneter Weise einzubeziehen. 

· 5. Ablauf 

. a) Die betroffenen Verkehrsunternehmen, Verbünde und die Bayerische Eisenbahn-. 
gesellschaft mbH (BEG) sind in geeigneter Weise einzubinden. 

b) Im Rahmen der Studie sind die Fragen aus dem Fragenkatalog (Anlage 2) in den 
dargestellten ·Blöcken 1-11 abzuarbeiten. Soweit die Fragen des Blocks 1 ohne Ver
kehrserhebungen qualifiziert beantwortet. werden können; können die Erhebungen 
auch in Block II nachgeholt werden.. · 

. . . 

'c) Jeweils nach Beantwortung der Fragenblöcke 1 und II hat der Zuwendungsemp-
fänger. dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und.Verkehr (StMB); der Regie
rung von Oberbayern, der BEG und allen betroffenen Kommunen das Ergebnis. 
vorzustellen. Die Unterlagen sind spätestens 14 Tage vor dem· Bericht elektronisch 

.. zur Verfügung zu stellen. 
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d) · Der Zuwendungsempfänger hat dem StMB, der Regierung von Oberbayern, der 

BEG und allen betroffenen Kommunen_ spätestens zwei Monate nach Vorstellung 

aller E~gebnisse einen AbschlussberiGht in elektronischer Form zur Verfügung zu 

stellen. 

6. Öffentlichkeitsarbeit und Nutzungsrechte 

a) Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des ZLiwendungsempfangers und seiner Auf

. tragnehmer zur Studie i~t mit dem StMB abzustimmen. 

b) Über die Veröffentlichung der Studie und der Ergebnispräsentationen entscheidet 

' das StMB. In allen Unterlagen ist güt sichtbar auf die Förderung durch den Frei- · 

staat Bayern hinzuweisen; die genaue Form des Hinweises ist mit dem StMB ab-
-- zustimmen. · 

c) Dem StMB ist ein unentgeltliches, nicht ausschließliches, übertragbares und unbe

schränktes Nutzungs- und Verwertungsrecht an der Studie und den Ergebnisprä-:

sentationen zu verschaffen. 

7. Auszahlung , 

a) Der Zuwendungsempfänger hat den abruffähigen Teil der Zuwendung mindestens 

einmal im Kalenderjahr, spätestens zum 15. November-, bei der_ Regierung von 

Oberbayern mit Auszahlungsantrag nach Muster 3 zu Art. 44 BayHO anzufordern . 

. · Gleichzeitig ist der voraussichtliche Mittelbedarf für die folgenden Kalenderjahre in 

aktualisierter Form darzulegen .. 

b) Der Auszahlung ist der genannte Gesamtfördersatz zugrunde zu legen. Bei der 

abschließenden Mittelanforderung ist anhand der tatsächlichen Gesamtausgaben 

für die einzelnen betroffenen Kommunen der endgültige Gesamtfördersatz festzu-. 

stellen und der Auszahlung zugrunde zu legen. 

\ 

c) Bis zur Vorstellung der Ergebnisse zum Fragenblock 1 können höchstens 70 % der 
Zuwendung ausgezahlt werden. · · 

··,·· 

8 .. Widerrufs- und ~nderungsvorbehalte 

a) Der Zuwendungsbescheid ergeht unter dem vyiderrufsvorbehalt für den Fall, dass 

der Zuwendungsempfanger Auflagen und Bedingungen oder seine Verpflichtun-
gen nicht erfüllt. · · 

b) Der Widerruf de~ Zuwendungsbescheids für den Fragenblock II bleibt fQr den Fall 

vorbehalten, dass nach Vorstellung der Ergeb!Jisse zum Fragenblock 1 nicht zu 

erwarten ist, dass eine erfolgreiche Verbundintegration. umgesetzt werden kann.· 

c) Der Zliwendungsbescheid ergeht unter dem Vorbehalt der endgültigen Festset

zung nach Prüfung d~s Verwendungsnachweises. 
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· 9. Verwendungsnachweis 

. a) Der Zuwendungsempfänger hat die ordnungsgemäße und zweckentsprechende 

Verwendung der Mittel für das Gesamtgebiet gegenüber der Regierung von 

Oberbayern innerhalb eines Jahres nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spä-

· testens aberbii,; 31.·Dezember 2025,gemäß Muster 4 zu Art. 44 BayHO nachzu:-

. weisen. Die Anforderung von Belegen und anderweitigen Unterlagen bleibt vorbe

halten. 

b) Im zahlenmäßigen· Nachweis ist eine Zuordnung der Ausgaben zu den einzelnen 

betroffenen Kommunen vorzunehmen. , · 

• c) Bis zur Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises' wird ein Restbetrag in 

Höhe von 389.214, -- €einbehalten. 

Begründung; 

1 ; Grundlagen der Bewilligung sind, 

a) Die Eckpunkte zur Förderung von Verbundintegrationen im Freistaat Bayern (Förder-
eckpunkte) · 

b) Die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere die Verwaltungs-
vorschriften zu Art. 44 BayHO) · 

2: Mit Schreiben vom 21.11.2019i\z. 63-3523.1-12-6 hat das StMB bestätigt, dass das Vor

haben aus den für Untersuchungen zur Ausweitung von Verbundstrukturen zur Verfügung 

stehenden Mitteln gefördert werden soll, und die Regierung zum Erlass des Zuwendungs

bescheids ermächtigt. 

3. Die rechnerischen Fördersätze der einzelnen betroffenen Kommunen errechnen sich ge-_ 
mäß. Nr. 1.3 der Fördereckpunkte au~ 85 .% zuzüglich eines (anteiligen) Aufschlags von 5 . 
Prozentpunkten für den Raum mit pesonderem Handlungsbedarf: 

Landkreis/Stadt . Einwohner · davon RmbH Fördersatz ; 

Landkreis Bad-Tölz- 56.994 - 90,00% 
Wolfratshausen 
(Süd)* 

·Landkreis Garmisch- 88.213 88.213 90,00 % 
Partenkirchen · 
Landkreis Landsberg 120.089 1.128 ·85,Ö5 % 
am Lech· 
Landkreis Landshut 159.157 . 1.932 85,06 % 

Stadt Landshut 72.742 - 85,00 % 

Landkreis Miesbach 99.798 8.466 .. 85,42 % 

Landkreis Mühldorf · 115.565 1.15.565 90,00 % 

Landkreis Rosenheim 261.354 13.347. 85,26 % 

Stadt Rosenheim 63.387 - 85,00 % 
Landkreis Weilheim- 135.633 21.895 85,81 % 
Schongau 

-5-

_. - -- ------------ _ __:____ ___ ---



<. 
>,. 

*Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Gesa.mtzuwendungsem,pfänger erhält eine.n Auf-

s'chlag von 5 Prozentpunkten (maximal aber 92 %) .. · . · 

" 4. Die Abweichung von Nr. 1.2 ANBest-K erfolgtaufgrund.VV Nr. 5.1.2 zu Art. 44 BayHO. 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2 und 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. q BayKG. · 

Rechtsbehelfsbelehrung 

,· 

Gegen diesen. Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
. . . . . - ' 

nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim 1?ayerischen Verwaltungsgericht München, .. 
' ' ' 

'B'ayerstraße 30, 80335 München (Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich 
' . ' ~ ' ' . 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. 

Di,e Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München· auch elektronisch. nach Maßga

. be der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de):zu entnehmen

. den Bedingungen erhoben.werden. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Frei

' ~ staat Bayern) und den .Gegenstand des Klagebegehrens b~zeichnen, ferner sollen Sie .einen 

. bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel an-: 

geben. Der Klageschrift solleri Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift; oder in Ab-·. 
' . ' 

lichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise ~ur Rechtsbehelfsbelehrµng 

• Die Einlegung e'ines Rechtsbeh~lfs per.einf~crer E~Mail .ist nicht :wgelassen und entfaltet . 

keine rechtlichen Wirkungen! · 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 'sind der Internetpräsenz der 
' . ' . 

Bayerischen'Venivaltungsgerichtsbarkeit (Www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
' . 

• . Kraft B1:1ndesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich 

· ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Mit freundlichen Grüßen ' ' . 

Maria Els 
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